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Armutsbekampfung durch Sozialreform
Gesellschaftlicher Wandel und sozialpolitische
Modernisierung Ende des 19. Jahrhunderts
am Beispiel der Stadt Bern'

Brigitte Schnegg

Stiadte sehen sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit grossen und vielfach
widerspriichlichen Herausforderungen konfrontiert: Sie missen sich im
Standortwettbewerb mit anderen Stiddten und steuerglinstigen Agglomera-
tionsgemeinden als weltoffene, dynamische und kulturell attraktive urbane
Zentren positionieren. Gleichzeitig missen sie fiir wachsende Zentrums-
lasten aufkommen, von der Infrastruktur fir den Pendlerverkehr tiber die
Finanzierung eines attraktiven Kulturangebots bis hin zur Betreuung von
Randstindigen und zur Bewaltigung steigender Fiirsorgekosten. Die Folgen
einer raschen gesellschaftlichen und 6konomischen Modernisierung mani-
festieren sich in den Stidten in verdichteter Form und scheinen die Behorden
und die Politik bisweilen zu iiberfordern.

In dieser Situation kann ein Blick zuriick auf eine Zeit, die ebenfalls
von grosser sozialer Dynamik geprigt war, von Interesse sein. Die zweite
Hialfte des 19. Jahrhunderts war, ahnlich wie die Wende vom 20. zum
21. Jahrhundert, eine Zeit beschleunigten Wandels. Die durch Industriali-
sierung und Kapitalismus hervorgerufenen gesellschaftlichen Verinde-
rungen tiberforderten die alten politischen und administrativen Strukturen.
Eine besondere Sprengkraft entwickelten jene gesellschaftlichen Probleme,
die in der Zeit selbst als «soziale Frage» diskutiert wurden, namentlich die
bittere Armut der Unterschichten, der prekidre Gesundheitszustand der
arbeitenden Klassen, die missliche Situation auf dem Wohnungsmarkt, die
Arbeitslosigkeit und die sich zuspitzenden sozialen Spannungen. In der
politischen Landschaft der Schweiz fithrte diese gesellschaftliche und 6ko-
nomische Dynamik zur demokratischen Bewegung und zum politischen
Umbau durch die Revision der Bundesverfassung 1874. Auch viele Kantone
erlebten in den 1860er- und 1870er-Jahren eine Phase der sozialen Unrast,
die zu Erschiitterungen der politischen Ordnung und der Institutionen fiihr-
te — der Kanton Bern bildete dabei keine Ausnahme.2 Anders in der Stadt
Bern: Hier konnten die konservativen Eliten ihr Machtmonopol lange Zeit
gegen alle Verianderungen verteidigen und soziale Reformen blockieren.
Erst in den Achtzigerjahren, mit einem guten Jahrzehnt Verspatung, gerie-
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ten die Machtverhiltnisse auch hier ins Rutschen. 1887 kam es zu einem
politischen Machtwechsel und darauf folgten zwei Jahrzehnte einer erstaun-
lich dynamischen Entwicklung: Die politischen Institutionen wurden verdan-
dert, die Verwaltungsstrukturen umgebaut, und insbesondere im Umgang
mit den dringenden sozialen Problemen, mit denen sich die stidtische Ge-
sellschaft und Politik konfrontiert sah, entwickelte die Stadt innovative
Strategien, wie im Folgenden gezeigt wird.

1. Die Reform der politischen Institutionen

Die politischen Behorden der Stadt Bern und ihre Verwaltung waren bis in
die 1880er-Jahre noch nahezu vormodern strukturiert und ganz auf den
Machterhalt der patrizisch-konservativen Elite ausgerichtet.? Ein Zensus-
wahlrecht beschrankte die Zahl der Stimmberechtigten auf weit unter zehn
Prozent der stadtischen Bevolkerung und schloss nicht nur die Schicht der
Armen und der Arbeiter systematisch von den politischen Entscheidungen
aus, sondern auch die biirgerlich-gewerblichen Mittelschichten und die An-
gestellten.* Zudem wurden die politischen Entscheide an Gemeindever-
sammlungen getallt, die jeweils an Werktagen stattfanden. Deshalb konnten
auch die stimmberechtigten Angestellten und Gewerbetreibenden in der Re-
gel nicht teilnehmen. Fir die Verwaltung der Stadt waren ehrenamtliche
Gemeinderite und ehrenamtliche Kommissionen zustiandig, welche nach
1870 von einem neu geschaffenen 60-kopfigen Grossen Stadtrat unterstiitzt
wurden. Da allerdings der 17-kopfige Gemeinderat auch Einsitz im Grossen
Stadtrat hatte, fehlte eine klare Gewaltentrennung. Besoldete stadtische Be-
amte gab es unter diesen Bedingungen nur in geringer Zahl. Damit war
auch die Verwaltungstatigkeit der wohlhabenden Oberschicht vorbehalten
und der Kontrolle durch die Offentlichkeit entzogen. Das politische System
privilegierte systematisch das konservative Patriziat und die Schicht der
Rentiers’, wihrend sowohl der freisinnige Mittelstand als auch die sozial-
demokratische Arbeiterschicht von der politischen Partizipation ausge-
schlossen blieben. Trotz intensiver Auseinandersetzungen um die Ausgestal-
tung der politischen und der administrativen Strukturen und trotz zogerlicher
Reformversuche seit den 1860er-Jahren blieb das Machtmonopol der alten
Herrschaftseliten bis in die Achtzigerjahre weitgehend intakt.®

Erst mit dem politischen Biindnis zwischen den Freisinnigen und der
Arbeiterschaft nach 1881 durch den Zusammenschluss von Liberalen,
Gritliverein und den Arbeitervereinen im Verein der Vereinigten Freisin-
nigen geriet die konservative Vorherrschaft ins Wanken. Im Dezember 1881
gelang es endlich, eine Verlegung der Gemeindeversammlungen vom Werk-
tag auf den Sonntag durchzusetzen.” Damit wurde eine breitere Partizipa-



tion der liberalen Wahler an den Versammlungen moglich, und ein erster
Schritt hin auf eine neue politische Machtverteilung war damit getan. In
den darauffolgenden Jahren verschoben sich die Krafteverhaltnisse rasch
zugunsten der Freisinnigen; 1886 erlangten sie erstmals die Mehrheit so-
wohl im Gemeinderat als auch im Grossen Stadtrat.®

Die neuen politischen Verhiltnisse ermoglichten in der Folge auch eine
allmahliche Modernisierung der Verwaltungsstrukturen. Die neue Gemein-
deordnung von 1888, die das Stimmvolk im Dezember 1887 im zweiten
Anlauf angenommen hatte, stellte einen ersten Schritt in diese Richtung
dar.? Sie brachte nicht nur einen verkleinerten Gemeinderat, sondern erst-
mals auch hauptamtliche Gemeinderatsposten: Vier der nunmehr neun Ge-
meinderate, unter ihnen auch der Gemeindeprasident, iibten ihre Funktion
neu hauptamtlich und somit besoldet aus. Die Verwaltung bestand aus sechs
Direktionen, die jeweils von einem der Gemeinderite als Direktor geleitet
wurden.!0 Gleichzeitig reduzierte sich die Zahl der Kommissionen und de-
ren Kompetenzen. Und schliesslich wurden die Aufgaben von Stadtparla-
ment, Gemeinderat und Verwaltung sowie jene der Aufsichtskommissionen
im Sinne der Gewaltentrennung klarer geregelt.

Auch wenn damit das politische und administrative System der Stadt
Bern noch nicht durchgehend und umfassend modernisiert war, beschleu-
nigte sich mit dem Machtwechsel und dem Umbau der administrativen
Strukturen nach 1888 die Entwicklungsdynamik der Stadt betrichtlich. Die
bauliche Expansion wurde unter dem Druck einer starken Bevolkerungszu-
nahme vorangetrieben und erreichte gegen Ende des Jahrhunderts mit dem
Bau der beiden grossen Hochbriicken ins Kirchenfeld und in den Breiten-
rain und der Erschliessung neuer Siedlungsgebiete einen vorliufigen Hohe-
punkt.!! Die Behorden fiithrten die grossen Infrastrukturvorhaben weiter,
die teilweise noch auf die 1860er- und 1870er-Jahre zuriickgingen — so die
Sanierung des Kloaken- und Kehrichtabfuhrwesens —, und nahmen Neues
in Angriff: den Ausbau der Gas- und den Aufbau der Elektrizitdtsversor-
gung oder die Errichtung einer Strassenbahn.!? Bis zum Ersten Weltkrieg
baute die Stadt ausserdem elf neue Schulhiuser und beschloss, die Lehrmit-
tel unentgeltlich an die Schiler abzugeben.!3 Zudem erhielten die Madchen
Zugang zur gymnasialen Bildung.14

2. Soziale Reformen im Kontext wachsender sozialer Spannungen

Diese beschleunigte Modernisierung der Stadt Bern in stiadtebaulicher und
infrastruktureller Hinsicht lief parallel zu einer erstaunlich dynamischen
Entwicklung auf sozialem Gebiet. Seit dem kantonalen Armengesetz von
1857 war die Einwohnergemeinde fiir die Betreuung einer stets wachsenden
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Zahl von Armen verantwortlich. Waren es 1860, unmittelbar nach der
Einfuhrung des neuen kantonalen Gesetzes, noch 374 Erwachsene und
206 Kinder gewesen, welche von der Gemeinde versorgt werden muss-
ten, so hatte sich die Zahl bis zum Zeitpunkt der Einfithrung der neuen
Gemeindeordnung mehr als verdreifacht: 1888 wurden bereits 885 Erwach-
sene und 849 Kinder tiber den Armenetat finanziert, und auch danach
stiegen die Zahlen weiter an. 1888 erreichte der Anteil der Unterstiitzten
an der Gesamtbevolkerung mit 6,7 Prozent einen Hochststand. Die wirt-
schaftliche Depression Ende der Achtzigerjahre hatte zu einer Zunahme von
Arbeitslosigkeit und Armut gefithrt und liess die sozialen Gegensatze in
der Stadt bedrohlich anwachsen.

Die zunehmenden sozialen Probleme und die damit verbundenen Span-
nungen belasteten die noch junge politische Allianz zwischen dem Freisinn
und der Arbeiterbewegung, welche wesentlich zum politischen Machtwech-
sel in der Stadt beigetragen hatte. Nach 1888 kam es zu einer Entfremdung
zwischen den beiden politischen Richtungen. Wihrend die Arbeiter stark
unter der wirtschaftlichen Depression litten und ihre Vertreter die ungenii-
genden Reformen, namentlich die Aufrechterhaltung des Zensus, kritisier-
ten, zeigten sich die Freisinnigen durch die Politisierung und Radikalisie-
rung der Arbeiterbewegung beunruhigt.!> Die Entwicklung kulminierte
schliesslich 1893 im Kafigturmkrawall, bei dem es zu heftigen Auseinander-
setzungen zwischen demonstrierenden Arbeitern und der Polizei kam und
bei dem auf Veranlassung des Stadtprasidenten und Armendirektors Eduard

Armenstatistik der Stadt Bern 1885-1920 (Notarme)
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Abb. 1 Die Grafik der Fiirsorgefille der Stadt Bern 1885-1920 zeigt, dass die Zahl der
unterstiitzten Personen in absoluten Zahlen bis 1910 kontinuierlich ansteigt und danach

leicht abnimmt. In Relation zur steigenden Einwohnerzahl ist die Fiirsorgeabhiangigkeit bis
1920 jedoch riicklaufig.



Miiller (1848-1919) das Militir gegen die protestierenden Arbeiter vorging.
Harsche Polemiken in der Presse und im Parlament heizten die Stimmung
weiter an, und die anschliessenden Prozesse gegen den Arbeitersekretar
Nikolaus Wassilieff (1857-1920) und 186 Mitangeklagte verschirften die
Gegensitze zwischen den biirgerlichen Machttragern und der Arbeiter-
schatt zusitzlich.16

Vor dem Hintergrund wachsender sozialer Spannungen und trotz der
ideologischen Gegensitze zwischen der freisinnigen Stadtregierung und der
Arbeiterbewegung entwickelten Sozialpolitiker in der Stadt Bern in den
folgenden Jahren erstaunlich innovative Strategien, um der zunchmenden
Verarmung und Marginalisierung der Unterschichten zu begegnen und den
dadurch drohenden sozialen Konfrontationen vorzubeugen.

3. Der sanfte Umbau des Armenwesens

Eine der dringendsten Aufgaben, welche die neuen Gemeindebehorden an-
packen mussten, war der Aufbau eines zeitgemassen Armenwesens, das den
neuen Anforderungen an eine professionelle Armenpflege gentuigte und in
der Lage war, die grosse Zahl der unterstiitzungsbediirftigen Bewohne-
rinnen und Bewohner der Stadt zu betreuen. Bis 1888 beruhte das Armen-
wesen der Stadt Bern fast ausschliesslich auf ehrenamtlicher Tatigkeit.
Fir die Betreuung der Armen waren insgesamt 77 ehrenamtliche Armen-
pflegerinnen und Armenpfleger und 20 Quartiervorsteher zustandig. Eine
ebenfalls ehrenamtlich titige Armenkommission unter dem Vorsitz eines
Gemeinderats leitete und kontrollierte die Armenpflege. Die lediglich sechs
fest angestellten, besoldeten Mitarbeiter des Armenbiiros befassten sich
hauptsachlich mit den Sekretariatsarbeiten und dem Kassenwesen.

Damit orientierte sich die Armenpflege in der Stadt Bern weitgehend
am so genannten Elberfelder System. Dieses in der deutschen Industriestadt
Elberfeld entwickelte System kommunaler Armenbetreuung genoss bel
den damaligen Fursorgeexperten hohes Ansehen und bestimmte die Armen-
politik vieler stadtischer Gemeinden. Es beruhte einerseits auf dem ehren-
amtlichen Einsatz von Burgerinnen und Biirgern der Stadt, andererseits auf
dem Prinzip der Einzelfallhilfe. Fir jeden einzelnen Unterstiitzungsfall war
im Elberfelder System ein im Quartier ansassiger ehrenamtlicher Armen-
pfleger zustiandig, der eine detaillierte Bedurfnisabklarung durchzufihren
hatte und anschliessend auch fir die Betreuung der jeweiligen Falle zu-
standig war. Dadurch werde, so die Meinung der Experten, der einzelne
Bediirftige aus der uniiberschaubaren Masse der Armen herausgehoben und
als Individuum behandelt. Positiv beurteilte man auch den methodischen
Charakter der individuellen Abklarung von spezifischen Problemen und Be-
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diirfnissen der Not leidenden Person. Die Rolle des Armenpflegers nihere
sich so jener des Arztes an: Wie der Arzt eine medizinische, so stellten die
Armenpfleger eine soziale Diagnose. Das Elberfelder System zeichnete sich
tiberdies dadurch aus, dass es die Armen einer ganzen Kommune liickenlos
erfasste. Das erlaubte ein 6konomisches und planmaissiges Vorgehen im
Kampf gegen die Armut und ermoglichte zugleich einen systematischen
Uberblick und detaillierte Kenntnisse iiber die «untibersichtliche Masse der
Armen». Grosse Vorteile sah man zudem im Einsatz ehrenamtlicher Armen-
pfleger. Sie entlasteten nach Ansicht der Experten nicht nur die kommu-
nalen Finanzen, sondern leisteten vor allem einen wichtigen Beitrag zur
Uberbriickung der sozialen Spaltung der Gesellschaft: In der Betreuungs-
situation kamen die Klassen personlich miteinander in Berithrung. Das El-
berfelder System sei deshalb eine solide Grundlage fiir eine «rationelle» und
«humane» Armenpflege, meinte etwa Albert Wild, einer der fithrenden
Schweizer Fiirsorgeexperten, der zusammen mit Carl Schmid den einschli-
gigen Leitfaden fiir Armenpfleger in der Schweiz verfasst hatte.!” So wiirde
unzweifelhaft soziales Fiihlen und Denken gefordert und mancher Gegen-
satz mildere sich dadurch. «Das Interesse fur Armenpflege und Wohltatig-
keit wichst, nicht nur oben, sondern auch unten am Volkskorper.»18

Auf diese Vorteile der freiwilligen Armenpfleger und -pflegerinnen
wollte und konnte man in Bern auch nach 1888 nicht verzichten. Die Ge-

g

Abb. 2 Angesichts der wachsenden Not in der Stadt Bern entstanden in den 1870er- und
1880er-Jahren auch private Wohltatigkeitsinstitutionen wie die 1877 gegriindete Speise-
anstalt «Spysi» in der unteren Altstadt, wo den Armen warme Mahlzeiten angeboten wurden.
Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1928.



meindeordnung von 1888 tbertrug deshalb den ehrenamtlichen Armen-
pflegerinnen und Armenpflegern weiterhin einen wichtigen Teil der Be-
treuungsarbeit: «Die neue Organisation der stidtischen Armendirektion
verfolgt einen doppelten Zweck: das Zusammenwirken der freiwilligen
mit der offiziellen Armenpflege und die sorgfiltige Beaufsichtigung der
Armen», hielt der Gemeinderat im stidtischen Verwaltungsbericht von
1888 fest. «Zu diesem Zweck wurde die Einteilung der Gemeinde in eine
Reihe von Armenbezirken mit der entsprechenden Anzahl von Bezirksaus-
schiissen in die neue Organisation aufgenommen. Die Mitglieder der Be-
zirksausschiisse stehen den Armen naher, die konnen das Hiilfsbediirfniss
im einzelnen Fall richtiger bemessen und auch rascher Hiilfe leisten als die
Organe des offiziellen Armenbiireau. Sie sind auch besser als jene im Fall,
die Unterstiitzung im gegebenen Zeitpunkte wieder einzustellen, wenn sie
nicht mehr néthig ist.»!? So bilanzierte der Armendirektor die verschie-
denen Vorteile der ehrenamtlichen Armenpflege.

Vom Armenbiiro zur Armendirektion

Dennoch: angesichts der wachsenden Zahl von Unterstiitzungsabhangigen
kamen die traditionellen Strukturen an ihre Grenze. Es brauchte mehr
Professionalitidt. Daher schuf die neue Gemeindeordnung gleichzeitig die
Voraussetzungen fiir einen sanften Umbau und die Modernisierung der
Armenverwaltung. Aus dem alten Armenbiiro war mit dem Ubergang vom
Kommissions- zum Direktionsprinzip die Armendirektion geworden, an de-
ren Spitze nun ein vollamtlicher Gemeinderat stand. Erster Armendirektor
von 1888 bis 1895 war der freisinnige Eduard Miiller, der zugleich als Stadt-
prasident amtete und der sich im Kafigturmkrawall als scharfer Gegner der
protestierenden Arbeiter profilierte. Nach seiner Wahl in den Bundesrat
1895 loste ihn der freisinnige Rudolf Schenk (1858-1923) ab. Dieser tiber-
nahm gleichzeitig mit der Armendirektion auch die Schuldirektion, blieb
bis 1920 im Amt und bereitete die Umstrukturierung der Armendirektion
in die «Direktion der sozialen Fiirsorge» im Rahmen der Revision der
Gemeindeordnung von 1920 vor.

Die neue Armendirektion bestand aus drei Abteilungen: einem Sekreta-
riat, einer Buchhaltungsabteilung und einem Inspektorat, mit je einem be-
soldeten Beamten an der Spitze. Wahrend der Armensekretar hauptsachlich
den Armendirektor bei der Geschaftsfithrung unterstiitzte und fiir eine pro-
fessionelle Aktenfithrung zustindig war, kimmerte sich der Kassier um die
Finanzen und das Buchhaltungswesen. Der Armeninspektor schliesslich
hatte mehrere Auftrige. Er musste die Pflegeplitze der in Anstalten oder bei
Privatpersonen untergebrachten Kinder und Erwachsenen kontrollieren und
Missbrauche aufdecken. Dies war eine wichtige neue Funktion, die dazu
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beitragen sollte, die vielen Missbrauche im Pflegekinderwesen zu bekdamp-
fen. Der Armeninspektor musste sich zudem um die fiirsorgeabhangigen
Lehrlinge und Lehrtochter und deren Lehrstellen kimmern. Ferner oblag
ihm die Beaufsichtigung der Bezirksausschusse der Armenpfleger, und
schliesslich war er fiir die Disziplinierung der Armen bei Verstossen gegen
das Armenpolizeigesetz zustindig; er musste also Anzeige erstatten, wenn
die Armen gegen die armenpolizeilichen Normen verstiessen.2?

Die neue Gemeindeordnung schuf so die organisatorische Grundlage
fur eine funktionale Ausdifferenzierung der Armenverwaltung, die mit der
Revision der Gemeindeordnung von 1920 weitergefuhrt werden sollte. Zu-
gleich war nun die Voraussetzung fir eine allmahliche Professionalisierung
des Mitarbeiterstabs gegeben, sah die Gemeindeordnung von 1888 doch
vor, dass den Abteilungsleitern auch «die notigen Angestellten» beigegeben
werden konnten.2! Es dauerte freilich einige Jahre, bis die Armendirektion
von dieser Moglichkeit Gebrauch machte und zusitzliche Mitarbeiter ein-
stellte. 1890 beschrankte sich die Zahl der Angestellten und Beamten noch
immer auf lediglich sieben. Doch 20 Jahre spiter, anlisslich der Neu-
organisation der Gemeindeverwaltung, zahlte die Direktion der sozialen
Fiirsorge 118 Mitarbeitende. Die ehrenamtlichen Strukturen der Armen-
kommission und insbesondere der Armenpfleger und -pflegerinnen blieben
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bestehen, sie verloren aber allmahlich an
Bedeutung und Einfluss.

Die Versorgung der Armen

Die Armen, die Anrecht auf 6ffentliche Unterstitzung durch die Stadt hat-
ten, wurden in Ubereinstimmung mit dem kantonalen Armengesetz in zwei
Gruppen unterteilt, in die Notarmen und die Diurftigen. Als notarm galt,
wer eine dauernde Unterstiitzung brauchte, insbesondere «vermogenslose
Waisen oder sonst hulflose Kinder bis zum erfolgten Schulaustritt» sowie
«erwachsene Arme, welche ganzlich ohne Vermogen sind, zudem die leib-
lichen und geistigen Krifte zu einem fiir ihren Unterhalt hinlanglichen
Erwerb durch Arbeit nicht besitzen.»22 Wer dagegen nur voriibergehend
unterstiitzt werden musste, weil das Einkommen nicht ausreichte, um die
lebenswichtigen Bediirfnisse zu decken, wurde als «durftig» bezeichnet.
Das Hauptgewicht der Unterstiitzungstatigkeit lag auf den Leistungen an
die Notarmen, wihrend die Durftigenpflege bis zur Ausrichtung von kan-
tonalen Subventionen mit dem neuen Armengesetz von 1897 bescheiden
ausfiel.

Der stadtische Armenetat unterschied zwischen drei Versorgungs-
formen fiir die Notarmen: Erstens die so genannte Selbstpflege, bei der die
unterstiitzten Personen weiterhin einen selbstandigen Haushalt fithrten und



Abb. 3 Mit Stolz prisentierte der Kanton Bern an der Landesausstellung von 1914 seine
Armeninstitutionen, darunter auch die Armenerzichungsanstalt fiir Madchen Steinholzli in
Bern. Allerdings war die Zahl der Kinder, die in solchen Heimen lebten, relativ gering im
Vergleich zu jenen, die in Pflegefamilien untergebracht wurden.

durch Naturalien und, seltener, auch durch Bargeld aus der stadtischen
Armenkasse unterstiitzt wurden. Zweitens die Verkostgeldung, das heisst
die Unterbringung der verarmten Personen in einem fremden Haushalt,
wobei die Armenkasse die Pflegefamilie fir die Unterbringung, Pflege und
Ernihrung des Kostgidngers oder der Kostgangerin bezahlte. Drittens die
Anstaltspflege, die Unterbringung der Armen in einem Heim oder einer
Armenanstalt.

1888 erhielt die Hilfte der notarmen Erwachsenen Unterstiitzung «in
Selbstpflege», 12,5 Prozent waren bei einer Pflegefamilie und 37,5 Prozent
wurden in einer Anstalt untergebracht. Bei den Kindern lagen die Verhalt-
nisse ganz anders: Nur knapp 17 Prozent lebten bei ihren Familien, wih-
rend anndhernd drei Viertel bei einer Pflegefamilie, meist auf dem Land,
verdingt waren. Die restlichen 9 Prozent der Kinder lebten in einem der
wenigen Heime fiir Kinder.23
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Das Armeninspektorat

Diese Zahlen zeigen unter anderem die erstaunlich grosse Bedeutung der
Unterbringung von Armen in privaten Haushalten. Auch wenn die Zahl der
so versorgten Erwachsenen riicklaufig war — 1880 hatte ihr Anteil noch
einen Viertel betragen —, so traf es doch immer noch jede achte unterstiit-
zungsbediirftige Person im Erwachsenenalter. Noch viel drastischer war die
Situation bei den Kindern. Die Unterbringung in einer Pflegefamilie war mit
Abstand das haufigste Schicksal von Kindern aus armen Familien. Das har-
te Los dieser Pflegekinder ist hinlanglich bekannt.2# Dass auch die Zeitge-
nossen wussten, wie prekir die Lage dieser Kinder war, zeigt die Tatsache,
dass 1888 die Direktion des Armenwesens um das Amt des Armeninspek-
tors erweitert wurde, der die Aufgabe hatte, die Plitze der Pflegekinder
regelmaissig zu kontrollieren. Der Inspektor wusste, dass seine Kontrollen
notig waren und dass er sich nicht von den schénen Fassaden tiuschen las-
sen durfte, die ihm anlisslich seiner Besuche oft prisentiert wurden. Im
Jahresbericht von 1890 beschrieb er, wie er sich bemiihte, seine Kontrollen
effektiv zu gestalten: «Der Inspektor hat dieses Jahr in etwelcher Abwei-
chung vom fritheren Usus bei seinen Besuchen folgendes Verfahren einge-
schlagen: er besuchte nicht eine Ortschaft complet nach der andern ab. Man
erhalt bei dieser Art von Inspektion nicht das gewiinschte Resultat. Ist
in einem Orte, wo eine Anzahl Pfleglinge versorgt sind, die Anwesenheit
des Inspektors bekannt, so wird darauflos geputzt und gekleidet; wie es
gewohnlich im Hause aussieht, entgeht dem Beamten. Hauptsache ist, dass
die Leute auf einen Besuch nicht vorbereitet sind und deshalb richtet der
Inspektor seine Touren so ein, dass er jeweilen an einem Orte nur Einzelne
besucht und dann wieder verschwindet, um spater gelegentlich fortzufah-
ren. Es mag dieses Verfahren die Inspektionskosten in etwas erhéhen, der
Zweck der dabei erreicht wird, wiegt jedoch diese Mehrkosten auf. [...] Auf
diese Weise ist der Pfleger nie sicher, ob und wann der Inspektor kommt.
[...] Der Inspektor ging auch dieses Jahr bei seinen Besuchen mit der grosst-
moglichen Gewissenhaftigkeit zu Werke; namentlich das Verlangen der Be-
sichtigung der Schlafriume und der Kleider kommt den Leuten oft etwas
quer, denn nothige Riigen unter Androhung von Wegnahme werden, wenn
erforderlich, nicht gespart. Auch wird jedem Pflegling (Erwachsene und
grossere Kinder) Gelegenheit geboten, sich vor dem Inspektor unter vier
Augen auszusprechen und wenn nothig das Herz zu leeren. Bei der Platzie-
rung unserer Armen wird namentlich bei den Kindern grosse Vorsicht an-
gewendet. Das Inspektorat trachtet, soviel immer moglich, jeden Pflegort,
den er zur Plazierung eines Pfleglings in nahe Aussicht nimmt, vorher selbst
zu besichtigen, um sich zu vergewissern, ob Pflegling und Pfleger zusammen
passen.»2?



Die Armenanstalt Kiiblewil

Trotz des hier artikulierten Problembewusstseins und obwohl auch 1890
eines der Kinder «wegen barbarischer Behandlung» aus seiner Pflegefamilie
weggenommen werden musste, hielt man noch sehr lange an dieser Praxis
der Fremdplatzierung von Kindern fest.2¢ Die Unterbringung von Erwach-
senen in privaten Haushalten wurde dagegen zunehmend skeptisch beur-
teilt. Man hatte immer mehr Miihe, geeignete Pflegeplitze zu finden, und
ging deshalb dazu iiber, arme Erwachsene, die keinen eigenen Haushalt
fihren konnten, in Armenanstalten unterzubringen. Da aber die Stadt Bern
tiber keine eigenen Einrichtungen verfiigte, war sie gezwungen, ihre Leute
in kantonalen oder privaten Anstalten zu platzieren, was problematisch
war, weil die kantonalen Anstalten Gberfillt waren und die Unterbringung
mit erheblichen Kosten verbunden war. Seit den 1870er-Jahren diskutierten
stadtische Politiker deshalb tber die Errichtung einer stadtischen Armen-
anstalt. Noch unter der konservativen Regierung begann man mit der Pla-
nung, ohne allerdings mit dem Geschift richtig voranzukommen. So war es
schliesslich der neue, freisinnig dominierte Gemeinderat, der das Anliegen
vorantrieb und dem Stadtrat ein Projekt vorlegte, das dieser 1890 verab-
schiedete. Den Bau der stadtischen Armenanstalt Kithlewil betrachtete der
Gemeinderat als «bedeutungsvollen Schritt zur Durchfithrung einer ratio-
nellen Reform des Armenwesens im Sinne einer konsequenten und erziehe-
rischen Armenpflege».2” Die Armenpflege habe ihre Aufgabe noch nicht
erfullt, solange sie das grosste Leiden nur notdirftig lindere. Sie misse viel-
mehr «schwichliche und gebrechliche und durch das Elend heruntergekom-
mene Mitmenschen unter thre Obhut [nehmen] und dieselben durch eine
gute Ernahrung und bestandige Aufsicht [bessern], auf diese Weise der Ge-
sellschaft wieder [zuriickfihren] oder, wenn dieselben durch kérperliche
Gebrechen oder Altersschwache verhindert sind, sich selbst zu erhalten,
thnen in einer Anstalt ein menschenwiirdiges Dasein [bereiten].»28

Mit der Zustimmung des Stadtrates zu dieser Vorlage war der Weg frei
fir den Bau einer stidtischen Armenanstalt. Als Standort wahlte man das
Kithlewil-Gut, ein landwirtschaftliches Anwesen, das weit ausserhalb der
Stadt auf dem Langenberg liegt. Dort gab es gentigend Raum fur Anstalts-
gebdaude mit Schlafpliatzen und Esssilen fiir insgesamt 400 Arme beiderlei
Geschlechts und ausserdem fiir verschiedene Werkstitten und Arbeitsrau-
me. Zudem gab es einen grossen Landwirtschaftsbetrieb, um die Selbstver-
sorgung der Anstalt zu gewihrleisten. Die mannlichen Insassen der Anstalt
mussten sowohl in der Landwirtschaft als auch in den Werkstatten arbei-
ten, die Frauen hauptsichlich in der Hauswirtschaft und im Nihatelier. Am
6. August 1892 konnte die Anlage feierlich eréffnet werden, nachdem schon
seit 1891 eine kleine Zahl von «Pfleglingen» dort gelebt hatte. Im Eroff-

243



244

Abb. 4 Armenanstalt Kithlewil auf dem Langenberg 1914: Das Nihatelier war mit moder-
nen Niahmaschinen ausgestattet. Die Frauen waren vor allem hier und in der Hauswirtschaft
beschaftigt.

nungsjahr stieg die Zahl der Insassen auf 3122 und nahm im nichsten
Jahrzehnt noch leicht zu, auf rund 350 Personen im Jahr 1902.30

4. Sozialreform statt Klassenkampf: Sozialpolitische Initiativen im
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit

Die vorhandenen Strukturen der Armenpflege, auch wenn sie modernisiert
und erweitert wurden, vermochten den neuen Problemen nicht mehr gerecht
zu werden. Angesichts der wirtschaftlichen Depression und der grossen Ar-
beitslosigkeit in den 1870er- und 1880er-Jahren waren die Armenbehorden
zunehmend mit Menschen konfrontiert, die nicht zur traditionellen Gruppe
der Notarmen gehorten. Auf die arbeitslosen Arbeiter und Handwerker, die
mangels Arbeits- und Erwerbsmoglichkeiten rasch verarmten und schliess-
lich gezwungen waren, um offentliche Unterstiitzung nachzusuchen, waren
die vorhandenen Institutionen nicht ausgerichtet. In den Achtzigerjahren
setzte daher eine offentliche Diskussion tiber das Problem der Arbeitslosig-
keit ein, und die Einsicht verbreitete sich, dass konjunkturelle Griinde und
nicht individuelles Versagen fiir die hohe Zahl der Arbeitslosen verantwort-
lich waren.



Abb. 5 Das Schusteratelier der Manner in der stadtischen Armenanstalt Kithlewil. Das
Bild wurde ebenfalls fiir die Landesausstellung von 1914 gemacht. Die mannlichen Insassen
mussten in der Landwirtschaft und in den Werkstatten der Anstalt mitarbeiten.

Im Februar 1887 reichten der Grutliverein, die Arbeiterpartei und der
allgemeine Arbeiterverein im Berner Stadtparlament eine Petition ein, in der
sie die Schaffung einer unentgeltlichen 6ffentlichen Arbeitsvermittlungs-
stelle forderten. An sie sollten sich arbeitslos gewordene Manner und Frauen
wenden konnen, um rascher wieder eine Stelle zu finden. Der Grosse Stadt-
rat setzte eine Kommission ein, die das Anliegen priifte. In einem umfas-
senden Bericht, in dem sie nicht nur die Situation auf dem bernischen
Arbeitsmarkt analysierte, sondern auch Gber Erfahrungen mit Arbeits-
vermittlungsstellen in anderen Stidten im In- und Ausland berichtete,
befiirwortete die Kommission die Schaffung einer stadtischen Stelle fur
Arbeitsvermittlung und legte einen entsprechenden Vorschlag vor, den der
Gemeinde- und der Stadtrat guthiessen. Zu Beginn des Jahres 1889 nahm
die Anstalt fur Arbeitsnachweis den Betrieb auf. Der Erfolg der neuen Ein-
richtung hielt sich anfanglich in engen Grenzen. Die Arbeitssuchenden nah-
men dieses Angebot nur zogernd in Anspruch, und die Arbeitgeber bevor-
zugten die herkommlichen Wege der Personalrekrutierung. Vor allem bei
den Minnern war die Vermittlungsquote mit rund einem Viertel der Stel-
lensuchenden zudem nicht sehr hoch, wiahrend bei den Frauen auf diesem
Weg immerhin etwa drei Viertel eine neue Stellen fanden. Ein Grund fiir die
Startschwierigkeiten der Arbeitsvermittlungsanstalt war wohl auch die Tat-
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sache, dass die Dienstleistung zunachst gebiithrenpflichtig war, anders als es
die Petitionare 1887 gefordert hatten. Nachdem im Jahr 1900 die Gebiihren
abgeschafft wurden, nahmen die iiber das Vermittlungsbiiro angebotenen
Stellen ebenso stark zu wie die Stellengesuche und die Zahl der erfolgreich
vermittelten Stellen.3!

Auch wenn sich die Erfolge erst allmahlich einstellten, signalisiert die
Einrichtung eines Arbeitsvermittlungsbiiros doch, dass bei den Politikern
ein Umdenken begonnen hatte. Man fing an, soziale Problemlagen differen-
zierter wahrzunehmen und entsprechend auch nach differenzierten Lo-
sungen zu suchen. Die Arbeitslosigkeit wurde als strukturelles Problem er-
kannt, das nicht mehr mit traditionellen armenpflegerischen Massnahmen
angegangen werden konnte, sondern gezielte Massnahmen erforderte. Die
Schaffung der Stelle fiir Arbeitsnachweis war der Versuch, den Arbeitsmarkt
besser in den Griff zu bekommen und zu bewirtschaften, um den Arbeits-
losen, deren Situation nicht mehr nur als selbstverschuldet betrachtet wur-
de, den stigmatisierenden Gang zum Armenbiiro zu ersparen.

Da sich die angestrebte Senkung der Arbeitslosenzahlen auf diesem
Weg nicht erreichen liess und die Arbeitslosigkeit zu Beginn der Neunziger-
jahre gar noch anstieg, veranlassten der Arbeitersekretir Nikolaus Was-
silieff und der Universitatsprofessor und sozialdemokratische Stadtrat Adolf
Vogt (1823-1907) zusammen eine Untersuchung tiber die Arbeitslosigkeit
in der Stadt Bern. Die Arbeitslosenenquete, die im Winter 1891/92 durch-
gefuhrt wurde, ergab, dass die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt uiberra-
schend hoch war. Es zeigte sich, dass weitere Massnahmen notig waren, um
die Betroffenen zu unterstiitzen.32 1892 nahm unter der Leitung des Stadt-
prasidenten und Armendirektors Eduard Miiller eine 20-kopfige Arbeits-
losenkommission ihre Arbeit auf, um nach Losungen fiir das Problem der
Arbeitslosigkeit zu suchen. Der Kommission gehorten unter anderen auch
Wassilieff, Vogt und der Prasident der Sozialdemokratischen Partei der
Stadt Bern, Albert Steck (1843-1899), an. Das Gremium gliederte sich in
drei Unterkommissionen auf: Eine erste befasste sich mit Arbeitsbeschaf-
fungsmassnahmen und schlug vor, ein Kieslager durch Arbeitslose abzubau-
en. Die zweite Subkommission diskutierte Szenarien fur eine Arbeitslosen-
unterstiitzung, und die dritte Gruppe hatte den Auftrag, die Wohn- und
Erndhrungssituation der Arbeitslosen zu untersuchen. Noch bevor diese die
Arbeit aufnahm, legte die zweite Subkommission bereits ihren Vorschlag
vor: Es solle eine Versicherung geschaffen werden, mit deren Hilfe sich die
grosste Gruppe unter den Arbeitslosen, die Bauhandlanger, gegen Arbeits-
losigkeit versichern konnten. Eine solche Versicherungskasse solle vorerst
versuchsweise fiir zwei Jahre eingefihrt werden, zum einen aus den Bei-
tragen der Versicherten, zum anderen aus Subventionen der Stadt finanziert
werden und von einer parititisch aus Mitgliedern des Gemeinderates und



der Arbeiterunion bestehenden Kommission beaufsichtigt werden.33 Dieser
Vorschlag der Subkommission, der im Wesentlichen auf den Arbeitersekre-
tar Wassilieff zurtickging, war ebenso innovativ wie zukunftsweisend. Er
zielte darauf ab, die Arbeitslosigkeit aus dem Kontext der Armengenossig-
keit herauszulosen. «Die Arbeitslosenversicherung entspringt dem Wunsche,
Personen, welche wegen Mangels an Arbeitsgelegenheit voriibergehend in
Not geraten, ausreichende Unterstiitzung angedeihen zu lassen, und zwar in
einer Form, durch welche die gewihrte Unterstiitzung den Wohltatigkeits-
charakter verliert und die Annahme derselben als die Ausiibung eines dem
Notleidenden zustehenden Rechtes erscheint»,3* so umschrieb der Berner
Volkswirtschaftsprofessor Naum Reichesberg 1902 den Charakter der Ar-
beitslosenversicherung, der sie von der herkémmlichen Armenunterstiitzung
unterschied. Vom Ubergang von einer auf Wohltitigkeit basierenden Hilfe
zu einem auf Rechten basierenden Anspruch erhoffte man sich insbeson-
dere die Uberwindung der Stigmatisierung, die mit der Armengendssigkeit
immer verbunden blieb.33 Die Kommission, die diesen Vorschlag einstim-
mig guthiess und an den Gemeinderat tiberwies, argumentierte denn auch
in diesem Sinn. Arbeitslosigkeit werde sich auch kiinftig nicht vermeiden
lassen, deshalb brauche es Hilfsmassnahmen, bevor die Betroffenen die als
erniedrigend empfundene Armenunterstiitzung beanspruchen miissten. An-
ders war die Haltung der konservativen Gegner der Arbeitslosenkasse im
Stadtrat. Sie wollten statt einer subventionierten Arbeitslosenversicherung
lieber eine finanzielle Unterstiitzung der Gemeinde fiir den stiddtischen
Hilfsverein, einen privaten Armenverein, der den arbeitslos gewordenen Fa-
milien eine Unterstiitzung zukommen lassen konnte.’¢ Nach einer inten-
siven politischen Diskussion, die zeitweise in eine heftige Polemik gegen den
Arbeitersekretar Wassilieff miindete, beschloss der Stadtrat schliesslich,
eine allgemeine Arbeitslosenversicherung zu schaffen, die allerdings den
mannlichen Arbeitern vorbehalten war.3” Am 1. April 1893 eroffnete Bern
die erste kommunale Versicherungskasse ganz Europas, ein Pionierprojekt,
das weit iiber die Stadt ausstrahlte, wie in den Verwaltungsberichten der
Stadt nicht ohne Stolz vermerkt ist.38

5. Sozialer Wohnungsbau als Antwort auf die Wohnungsnot
der Armen

Neben der Arbeitslosigkeit war es vor allem die enorme Wohnungsnot, die
den Unterschichten in der Stadt Bern zu schaffen machte. Seit 1860 war die
Bevolkerung stark gewachsen, ohne dass das Angebot an billigem Wohn-
raum entsprechend zugenommen hatte. Im Gegenteil, die grosse Nachfrage
fihrte zu einem enormen Anstieg der Mieten. Die Arbeiterfamilien waren
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gezwungen, zusitzlich Schlafginger in ihre ohnehin schon engen Woh-
nungen aufzunehmen, um die Mieten bezahlen zu kénnen. Die ginstigen
Wohnungen, oft genug in einem adusserst prekiren baulichen und sanita-
rischen Zustand, waren dadurch chronisch tiberbelegt. In den 1860er-
Jahren reagierten die Behorden, aufgeschreckt durch mehrere Cholera- und
Typhusepidemien in den Schweizer Stidten, mit einer Verschirfung der
bau- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften. Die Behorden verboten das
Vermieten von Kellerriumen oder Stallungen und intervenierten bei Woh-
nungsvermietern, deren Wohnungen den minimalen Vorschriften hinsicht-
lich Luft und Heizung nicht geniigten. Doch damit verschirfte sich die
Wohnungsnot eher noch. Die konservative Regierung war nicht willens,
etwas gegen diesen Notstand zu unternehmen, und vertraute auf den Markt
und auf private Initiativen.3?

Erst mit dem Wechsel der politischen Machtverhiltnisse dnderten die
Behorden ihre Haltung gegeniiber dem sich inzwischen weiter verschirften
Problem der Obdachlosigkeit. Nachdem im Sommer 1889 fast hundert Fa-
milien gar keine oder nur eine unzumutbare Unterkunft hatten und teilwei-
se im Bremgartenwald iibernachten mussten, entschloss sich der Gemeinde-
rat zum Handeln.4? Er setzte eine Kommission ein, welche Notunterkiinfte
fur obdachlose Familien im leer stehenden Schloss Koniz sowie in der Ka-
serne im Beundenfeld fand. Zudem schlug sie vor, dass die Stadt Arbeiter-
wohnungen bauen solle. Der Kommissionsvorschlag fand die Zustimmung
des Gemeinderates, und der Stadtrat verabschiedete im November einen
entsprechenden Antrag. Auch dies war ein Entscheid mit Pioniercharakter:
Als erste Schweizer Stadt entschied Bern, die Wohnungsnot seiner Unter-
schichten durch den Bau von Sozialwohnungen zu bekampfen.4!

In einem ersten Schritt errichtete die Stadt nun auf einem stadtischen
Grundstiick im Wylerfeld eine Siedlung mit 14 Doppelhduschen, bestehend
aus je zweli Wohnungen mit einem grosseren Zimmer, einem Vorzimmer,
das auch als Kiiche benutzt werden konnte, einem Keller und einem Estrich.
Schon im Februar 1890 waren die neuen Hauser bezugsbereit. Gleichzeitig
wurde freilich deutlich, dass diese ersten Massnahmen bei Weitem nicht
ausreichen wiirden, um der akuten Wohnungsnot Herr zu werden. Der Ge-
meinderat beantragte deshalb, die Siedlung im Wylerfeld zu erweitern und
in Ausserholligen eine dhnliche Anlage zu erstellen. Nach einer lingeren
Diskussion, in der die Konservativen davor warnten, dass das Angebot von
guten Arbeiterwohnungen neue Arbeiter und damit neue Sozialfille in die
Stadt locken wiirde, stimmte der Stadtrat den Plinen des Gemeinderates
zu; die Stadt konnte weitere Sozialwohnungen bauen. Bis 1896 errichtete
sie insgesamt 182 Arbeiterwohnungen, 100 davon im Wylerfeld und 82 in
Ausserholligen.*2



Abb. 6 Die stadtische Arbeitersiedlung Wylerfeld, rechts unten im Bild zwischen Stand-
strasse, Scheibenstrasse und Wylerringstrasse, auf einer Luftaufnahme um 1930. Die Sied-
lung war ein sehr frithes Beispiel kommunalen sozialen Wohnungsbaus. Die Zweifamilien-
hauser mitgrossen Garten mussten ab 1956 grossen Wohnblocken und dem Quartierzentrum
Wylerhuus weichen.

Sozialer Wobhnungsbau als Massnahme gegen die Proletarisierung
der Arbeiter

Die Losungen im Kampf gegen die Wohnungsnot waren von der Angst vor
einer weiteren gesellschaftlichen Polarisierung und vom politischen Willen
zum sozialen Ausgleich gepragt. Dies zeigen die Argumente, welche insbe-
sondere der Stadtprdasident und Armendirektor Eduard Miiller zugunsten
des Projekts vorbrachte: «Ich will nicht reden vom humanitaren Stand-
punkt, welcher gebietet, dass man den Nachsten in der Noth helfe», meinte
er in seinem Plidoyer vom 15. November 1889 vor dem Berner Stadt-
rat, «sondern vom Interessenstandpunkt. Familien ohne Obdach gehen zu
Grunde; sie sind in kurzer Zeit dem Proletariat uiberliefert.»43 Wenn Muller
hier vor einer Proletarisierung der obdachlosen Familien warnte, so be-
nutzte er einen Begriff, der in den sozialen und politischen Auseinanderset-
zungen seiner Zeit einen gefahrlichen Klang hatte. «Proletariat» evozierte
Klassenkampf und damit eine Gefihrdung der gesellschaftlichen Ord-
nung — etwas, das nicht nur Miiller um jeden Preis verhindern wollte, wie
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er wenig spater angesichts des Kafigturmkrawalls auch beweisen sollte. Die
Wohnungsnot, so betonte Miiller, habe eine grosse soziale Bedeutung. In
den elenden Wohnbedingungen der Unterschichten sah er nicht nur eine
Gefahr fiir die Gesundheit der Betroffenen und der Allgemeinheit, sondern
vor allem auch den Keim fiir die Zerruttung der Familien und fir einen
sittlichen Verfall: «Die Wohnungen, in welchen der grosste Theil unserer
armeren Bevolkerung gegenwirtig zu leben gezwungen ist, sind in ihrer
grossen Mehrzahl ebenso theuer als schlecht. In engen, dunkeln, oft schwer
zugidnglichen Raumen, die den Besucher durch ihre dumpfe Atmosphire,
ithr schmutziges und unordentliches Aussehen von vorneherein abstossen,
leben ganze Familien dicht zusammengedrangt, haufig noch unter Feuchtig-
keit und Kilte leidend. Krankheiten aller Art, frithzeitiges Siechthum, Zank
und Unzufriedenheit, Unreinlichkeit und Unordnung, von schlimmeren
Lastern nicht zu sprechen, sind die Folge dieses Lebens. Der Mann findet
nach des Tages schwerer Arbeit kein freundliches Heim, das ihm Ruhe und
Erholung gewidhrt; er wird der Familie und dem hauslichen Leben entfrem-
det. Die Frau hat keinen Ansporn, im Hauswesen Ordnung und Sauberkeit
zu schaffen, es ist das in solchen Riaumen oft auch nicht moglich. Das Haus-
wesen verlottert, die Kinder verlottern und die Eltern entfremden sich ge-
genseitig. Die Familie fallt auseinander, die Energie und Arbeitslust gehen
verloren und die Spekulation auf die Armenkasse beginnt. Sie wird nicht
wenig gefordert durch den monatlich zu entrichtenden, im Verhaltnis zum
Gebotenen sowohl als im Verhiltnis zum Arbeitslohne viel zu hohen Mieth-
zins. Es kommen dazu die Sorgen um den taglichen Lebensunterhalt. Die
Lebensmittel sind theuer. Kaffee, Brod, Kartoffeln sind beinahe die einzige
Speise, welche der karge Verdienst zu beschaffen gestattet. Die Ernahrung
ist eine ungeniigende und schlechte und die Zuflucht zum Alkohol ein leider
nur zu hdufiger Nothbehelf dieser Armsten.»#4

Mit dieser drastischen Schilderung der Wohnsituation der Unter-
schichten und deren sozialen Folgen machte Miiller dem Stadtrat deutlich,
worum es bei dem Projekt der stadtischen Arbeitersiedlungen in seinen Au-
gen ging: Durch die Bereitstellung von ausreichend Wohnraum in befriedi-
gender Qualitdt und zu erschwinglichen Preisen solite eine Auflosung und
Zerstorung der Familien und damit der sozialen Ordnung uberhaupt ver-
mieden und die drohende Entstehung einer Situation des Klassenkampfes
abgewendet werden. «Wir ziehen damit eine Schranke gegen das Anwach-
sen des Proletariats und gegen den Verfall des Familienlebens»43, so brach-
te Miuller das Anliegen des Gemeinderates auf den Punkt. Natiirlich er-
hoffte man sich auch eine Entlastung des Armenetats, wenn die Betroffenen
durch eine Verbesserung der Lebenssituation ithre Arbeits- und Erwerbs-
fahigkeit erhalten konnten: «Mit der Armenfrage steht das Projekt des Ge-
meinderathes nur insofern in Zusammenhang, als dasselbe prophylaktische



Massnahmen betrifft und durch Erstellung billiger und gesunder Woh-
nungen fur Arbeiterfamilien der Armuth vorzubeugen bezweckt»4¢, entgeg-
nete Miiller in der Stadtratsdebatte vom 23. Oktober 1890 jenen, die vor
einem Zuzug armer Familien in die Stadt aufgrund des verbesserten Woh-
nungsangebots warnten. Ferner wurden in der Stadtratsdebatte auch volks-
erzicherische Argumente zugunsten des Siedlungsbaus vorgebracht: Die or-
dentlichen Wohnverhaltnisse starkten den Ordnungssinn, und die kleinen
Gartenparzellen, mit denen die Hauser versehen seien, wiirden die Arbeiter
dazu animieren, in ihrer Freizeit Gartenarbeit zu leisten statt die Wirtshiu-
ser zu besuchen. Damit werde auch das Familienbudget entlastet und das
familiare Zusammenleben gestarkt. Die soziale Wohnbautitigkeit war so-
mit ein weiterer Baustein in einem ganzen Geflige sozialpolitischer Innova-
tionen, mit denen die bessere Integration der Arbeiterbevolkerung in das
burgerliche Gemeinwesen gefordert und die gesellschaftliche Polarisierung
bekimpft werden sollte.4”

6. Kinderhorte, Kinderkrippen und Kindergarten
als Armutspravention

Ein weiteres sozialpolitisches Massnahmenbiindel, das die Berner Behorden
in den 1890er-Jahren vorantrieben, mutet erstaunlich aktuell an. Es ging
darum, Einrichtungen zur ausserfamiliaren Kinderbetreuung zu schaffen.
Seit den 1870er-Jahren existierten in der Stadt Bern eine Reihe von privaten
Kinderhorten, Kinderkrippen und Kindergarten, die in der Regel von kari-
tativen Vereinen gefithrt wurden.*® Sie sollten die Kinder jener Familien
betreuen, deren Miitter erwerbstatig waren. Angesichts der starken Zunah-
me der Arbeiterbevolkerung in der Stadt Bern reichten indes die wenigen
Betreuungsplitze in den privaten Einrichtungen bei Weitem nicht aus, die
vorhandene Nachfrage zu befriedigen.

Deshalb ergriff der freisinnige Stadtrat Kurt Demme (1840-1911) die
Initiative und schlug 1891 dem Gemeinderat die Schaffung von stadtischen
Einrichtungen zur Kinderbetreuung vor. Demme forderte ein Engagement
der Stadt, die dafiir sorgen misse, dass die Mitter in die Lage versetzt
wiirden, zum Erwerbseinkommen der Familie beizutragen, ohne dass sie
gezwungen seien, die Kinder unbeaufsichtigt zu lassen. Mit der Schaffung
von Kinderhorten konne man der Verwahrlosung der unbetreuten Kinder
vorbeugen, die sich auf der Strasse aufhielten und dort den «Einflussen des
Gassenschlingeltums» und der damit verbundenen «sittlichen Korruption»
ausgeliefert seien. Indem die Kinder in stadtischen Kinderhorten betreut
wiirden, konne man das Uberhandnehmen von Jugendkriminalitit verhin-
dern und letztlich wiederum Auslagen bei den Fiirsorgekosten einsparen.4?
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Der Gemeinderat lehnte den Vorstoss mit der Begriindung ab, die Stadt
konne angesichts anderer kostspieliger Aufgaben dieses neue Projekt nicht
finanzieren. Hingegen erklarte er sich bereit, private Einrichtungen mit Sub-
ventionen zu unterstiitzen. Die stadtischen Subventionen fithrten in der
Folge tatsiachlich zu einer markanten Ausweitung des privaten Angebots
an Betreuungsplatzen. So errichtete der Quartierleist in der Langgasse den
ersten Kinderhort der Stadt und bald darauf eréffnete der Gemeinniitzige
Verein in der Lorraine eine entsprechende Institution. Dieser Verein, dessen
Vizeprasident Kurt Demme war, Gibernahm auch die Fihrung des Horts in
der Linggasse und schuf in den folgenden Jahren zahlreiche weitere Ein-
richtungen, sodass 1916 insgesamt 763 Betreuungsplitze zur Verfiigung
standen. Interessanterweise verortete man das Problem der Verwahrlosung
zunachst sehr geschlechtsspezifisch: Es waren in den ersten Jahren aus-
schliesslich Knaben, die in den Kinderhorten Aufnahme fanden. Erst nach
1900 wurden die ersten Madchen aufgenommen. Spater stieg ithre Zahl an
und ihr Anteil machte zirka einen Drittel aus.3Y

Das Problem der Kinderbetreuung stellte sich indes nicht nur bei den
Schulkindern, die in den Horten beaufsichtigt wurden, sondern mindestens
ebenso dringlich bei den Kleinen, fur die in den Neunzigerjahren erst vier
private Krippen in der Altstadt (seit 1873), in der Lorraine (seit 1874), in der
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Abb. 7 Die 1880 gegriindete Kinderkrippe in der Lianggasse wurde ab 1898 durch die
Stadt Bern subventioniert. Das vorliegende Bild stammt ebenfalls aus einem Album fiir die
Landesausstellung von 1914,



Langgasse (seit 1880) und im Mattenhof (seit 1894) zur Verfligung standen.
Die neuen Arbeitersiedlungen im Wylerfeld und in Ausserholligen dagegen
hatten keinerlei Betreuungsangebote fiir Kleinkinder, obwohl dort das Be-
durfnis gross war. So schlug die stadtische Geschaftspriifungskommission
1896 vor, je eine kommunale Kinderkrippe in den beiden Arbeiterquartie-
ren zu schaffen. Die Initianten und der stadtische Armendirektor Rudolf
Schenk waren sich einig, dass Kinderkrippen nicht nur aus 6konomischen
Griinden, als Entlastung fur die betroffenen Arbeiterfamilien, wichtig wa-
ren, sondern dass sie auch eine wichtige hygienische und erzicherische Rolle
tibernehmen sollten, indem Fachleute dort die Miitter tber die Prinzipien
der richtigen Kindererzichung aufklarten. Dies versuchten spater auch die
Muiitterberatungsstellen und die Sauglingspflegevereine zu erreichen. Den-
noch wollten die Verantwortlichen auch bei den Kinderkrippen zunichst
lieber die private Initiative starken als eigene, kommunale Einrichtungen
schaffen. 1898 beschloss deshalb der Gemeinderat, die privaten Kinder-
krippen zu subventionieren. Auch hier nahm die Stadt Bern wieder eine
Vorreiterrolle ein: Bern war die erste Gemeinde in der Schweiz, welche die
Kinderkrippen mit stadtischen Subventionen unterstutzte. Die Diskussion
um die Krippenfrage war damit aber noch nicht zu Ende. Ein Jahr spiter
einigte sich der Gemeinderat darauf, den durch den Lastenausgleich und das
neue kantonale Armengesetz von 1897 geschaffenen finanziellen Spielraum
zu nutzen und, entgegen der fritheren Beschliisse, in der Matte und spater
auch in Ausserholligen und im Wylerfeld kommunale Krippen zu errichten.
Auch hier gingen die Behorden wiederum innovative Wege, indem sie ent-
schieden, die Krippen mit einem Kindergarten zu verbinden. Sie beabsichtig-
ten damit, das Krippenpersonal zu entlasten, indem die dlteren Kinder den
Betreuerinnen bei der Pflege der Kleinen zur Hand gehen konnten, und sie
hotften, dass die Kinder aus den drmeren Familien intellektuell gefordert
wiirden.’!

Auch wenn das stidtische Engagement auf dem Gebiet der Kinderbe-
treuung nicht ganz so weitreichend war wie etwa beim sozialen Wohnungs-
bau oder beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, so stellte die Subventio-
nierung von Kinderhorten und Kinderkrippen doch eine bemerkenswerte
Ergidnzung und Erweiterung des sozialpolitischen Dispositivs dar, mit dem
die Stadt Armutspravention betrieb: Das Erwerbseinkommen der Miitter
sollte die Familien vor der Fursorgeabhiangigkeit bewahren und die Beauf-
sichtigung und erzieherische Betreuung der Kinder sollte deren Verwahr-
losung verhindern.>2
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7. Armutsbekampfung durch Sozialreform — eine Bilanz

Die Stadt Bern sah sich nach dem Wechsel der politischen Mehrheitsverhalt-
nisse in den spaten Achtzigerjahren mit grossen Herausforderungen kon-
frontiert. Nach dem jahrzehntelangen Reformstau unter dem konservativen
Regime mussten die neuen politischen Entscheidungstriager angesichts der
okonomischen Krise und der damit verbundenen wachsenden sozialen
Spannungen rasch Antworten auf die anstehenden Probleme suchen.

Aus heutiger Perspektive ist es bemerkenswert, dass die damaligen Ak-
teure in dieser anspruchsvollen Ausgangslage innovative Losungsstrategien
entwickelten, die eine soziale Integration der marginalisierten Gruppen an-
strebten. Auf der einen Seite bemiihten sich die Stadtbehoérden, mit einer
vorsichtigen Umstrukturierung des Armenwesens, dem langsamen Aufbau
einer professionellen Verwaltung und der Schaffung neuer Institutionen die
wachsende Zahl der Unterstutzungsbediirftigen nach den damals giiltigen
Standards der Armenpflege zu betreuen. Auf der anderen Seite versuchten
die Verantwortlichen, allen voran der Armendirektor in Zusammenarbeit
mit einigen Vertretern der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie, die
Verarmung und die soziale Marginalisierung der von der Krise betroffenen
Arbeiterinnen und Arbeiter zu verhindern, indem ganz neue Wege ein-
geschlagen wurden: So richtete der Gemeinderat eine Arbeitsvermittlungs-
stelle fir die Arbeitslosen ein. Als sichtbar wurde, dass damit das Problem
nicht gelost werden konnte, schuf er eine Arbeitslosenversicherung, um
die Betroffenen vor dem Abstieg in die Unterstiitzungsabhangigkeit zu be-
wahren. Damit fand ein sozialpolitischer Paradigmawechsel statt, der im
20. Jahrhundert die Basis fur die Ausbildung des Sozialstaates bilden sollte:
Das Prinzip der bedarfsabhingigen Armenfiirsorge wurde durch das
Prinzip des sozialversicherungsrechtlichen Anspruchs auf Unterstiitzung er-
setzt, um der Stigmatisierung der Betroffenen durch die Armengenossigkeit
vorzubeugen. Ein dhnliches Ziel verfolgten die Stadtbehérden auch mit dem
Bau von Sozialwohnungen: Indem sie den einkommensschwachen Arbeiter-
familien giinstigen und guten Wohnraum zur Verfiigung stellten, wollten sie
einerseits deren Erwerbsfihigkeit erhalten und andererseits deren vollige
Marginalisierung verhindern. Schliesslich erkannten die Verantwortlichen
in der stddtischen Politik, dass 6ffentliche Kinderbetreuungsangebote etwas
zur besseren sozialen Integration der Unterschichten beitragen konnten:
Krippen, Horte und Kindergirten ermoglichten den Miittern, durch Er-
werbsarbeit zum Familieneinkommen beizutragen und damit die okono-
mische Basis der Familie zu verbessern. Gleichzeitig bekamen die Kinder
zumindest einen begrenzten Zugang zu Lernmoglichkeiten.

Bei der Suche nach den neuen Losungen kamen auch neue Instrumente
zum Zug. Die gezielte und effiziente Problemlosung, wie sie sozialreforme-



risch gesinnte Exponenten der stadtischen Politik anstrebten, setzte mehr
und exakteres Wissen uber die tatsichlichen sozialen Verhiltnisse voraus.
Die sozialpolitischen Interventionen sollten sich auf verlassliche Analysen
der sozialen Problemlagen stiitzen, und dazu mussten die Problemzonen der
Gesellschaft mit den neuen Methoden der entstehenden Sozialwissen-
schaften untersucht werden. Das Vertrauen in den Wert von genauen In-
formationen teilten die freisinnigen Reformer mit den Reprisentanten der
Arbeiterbewegung. So fihrten Adolf Vogt und Nikolaus Wassilieff eine
Enquete tber das Problem der Arbeitslosigkeit in der Stadt Bern durch,
um thre Forderungen mit statistischen Daten erhirten zu koénnen. 1896
beauftragte der Gemeinderat den Winterthurer Statistiker Carl Landolt
(1869-1923) damit, die Lage auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Bern ge-
nau zu untersuchen. Das Resultat war eine reichhaltige Wohnungsenquete,
die den Verantwortlichen ausserordentlich wertvolle Entscheidungsgrund-
lagen in die Hand gab.53 1899 schlug der Gemeinderat die Einrichtung eines
statistischen Amtes vor, von dem er sich wichtige Entscheidgrundlagen fiir
nahezu alle anstehenden Probleme auf administrativem, wirtschaftlichem,
baulichem, steuerlichem, sanitarischem oder bildungspolitischem Gebiet
erhoffte.’* Das Vorhaben scheiterte zwar vorerst in einer Volksabstimmung,
zeugt aber vom Willen, sozialpolitisches Handeln auf rationale Grundlagen
in Form von wissenschaftlichen Analysen zu stiitzen.*?

Gewiss, die neu geschaffenen Institutionen waren weit davon entfernt,
problemlos zu funktionieren. Es gab Umsetzungsprobleme sowie Riick-
schldge, und die integrativen Intentionen, die bei der Schaffung der neuen
Einrichtungen gedussert wurden, erwiesen sich in der Praxis allzu oft als
[llusionen. Indem die Arbeitslosenversicherung den Mannern vorbehalten
war, Uberliess man etwa die Frauen der Fiirsorge und der damit verbunde-
nen Stigmatisierung. Mit den neuen Betreuungsangeboten fur die Arbeiter-
kinder waren auch disziplinierende Absichten verbunden: In Krippen und
Horten sollten den Kindern die Normen der biirgerlichen Gesellschaft ver-
mittelt werden und die Arbeitermiitter sollten mit den Standards der burger-
lichen Hausfrauen vertraut gemacht werden. Zudem zeigte es sich bald, dass
der Besuch von Krippen im Kontext einer dominanten biirgerlicher Fami-
lienideologie, die davon ausging, dass eine gute Mutter nicht erwerbstatig
sein sollte, sehr schnell ebenfalls stigmatisierend wirkte. Schliesslich folgten
all die innovativen und integrativen Losungen nicht nur einem humanisti-
schen Impetus, sondern sie waren wesentlich von der Angst vor sozialen
Konflikten inspiriert und sollten eine Radikalisierung der Arbeiterschaft
verhindern. Dies liess sich allerdings doch nicht ganz vermeiden, was sich
anlasslich des Kafigturmkrawalls zeigen sollte.

Dennoch: Die Zeit zwischen 1888 und dem beginnenden 20. Jahrhun-
dert war fur Bern eine Phase, in der trotz krisenhafter Rahmenbedingungen
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eine erstaunlich dynamische Entwicklung moglich war. Die politisch Ver-
antwortlichen zeigten sich fiir neue Strategien offen, suchten trotz massiver
sozialer und politischer Spannungen die Zusammenarbeit zwischen den
dominanten Freisinnigen und der oppositionellen Arbeiterbewegung und
machten diese fiir die Losung der anstehenden Probleme fruchtbar.’¢

Abkiirzungen

SAB Stadtarchiv Bern

VB Verwaltungsbericht der Stadt Bern

Bildnachweis

Abb. 1 Grafik: Brigitte Schnegg. Quelle: VB.

Abb. 2 Denkschrift der Speiseanstalt der Untern Stadt Bern zu threm 50jahrigen
Bestehen 1877/78-1927/28. Bern, 1928, S. 49.

Abb. 3 Staatsarchiv des Kantons Bern, T 1091-3.

Abb. 4,5 Staatsarchiv des Kantons Bern, T 1091-4.

Abb. 6 SAB, Fotosammlung, SF M 41.

Abb. 7 Staatsarchiv des Kantons Bern, T 1091-2.

Anmerkungen

[~ IS I« Y

Dieser Aufsatz stuitzt sich auf Ergebnisse des Forschungsprojekts «Staatliche Fiirsorge und
gesellschaftliche Marginalitat. Geschlechterordnung, Leitbilder und Interventionsprak-
tiken der Sozialarbeit in der Stadt Bern», das im Rahmen des Nationalen Forschungspro-
gramms NFP 51 «Integration und Ausschluss» am Interdisziplindren Zentrum fir Ge-
schlechterforschung der Universitiat Bern durchgefithrt worden ist. Die Forschungsgruppe
bestehend aus Sonja Matter und Gaby Sutter hat unter meiner Leitung die Entwicklung
der Diskurse in der schweizerischen Armenpflege und die Verinderungen der Fiirsorge-
praktiken im 20. Jahrhundert am Beispiel der Stadt Bern untersucht. Fir den Schluss-
bericht des Projekts vgl. http://www.izfg.unibe.ch/pdf/ergebnisse_ NFP51.pdf. Ich danke
meinen Kolleginnen fiir ihre Anregungen.

Junker, Beat: Die Entstehung des demokratischen Volksstaates 1831-1880. Bern, 1990
(Geschichte des Kantons Bern seit 1798, Bd. 2) (Archiv des Historischen Vereins des
Kantons Bern, 73),323-337,352-368; Schnegg, Brigitte: Armut. 19.und 20. Jahrhundert.
In: Historisches Lexikon der Schweiz. Basel, Bd. 1 (2002), 509-511.

Tanner, Albert: Arbeitsame Patrioten — wohlanstindige Damen. Burgertum und Burger-
lichkeit in der Schweiz 1830-1914. Zirich, 1995, 520-545, 574-603; Togel, Bettina: Die
Stadtverwaltung Berns. Der Wandel ihrer Organisation und die Aufgaben von 1832 bis
zum Beginn der 1920er Jahre. Ziirich, 2004, 13-64.

1870 betrug der Anteil der Stimmberechtigten an der Gesamtbevolkerung 5,3%; Togel
(wie Anm. 3), 24.

Rentiers waren Personen, die ganz oder iberwiegend von ithrem Vermégen und nicht von
einem Arbeitseinkommen lebten.

Dazu ausfiuhrlich Tanner (wie Anm. 3), 574-603.

Ebenda, 600.

Erne,Emil: Stadtpolitik zwischenPatriziatund Frauenmehrheit. Der Aufbauder Gemeinde-
organisation und die Kimpfe um die politische Macht. In: Barth, Robert; Erne, Emil;
Lithi, Christian (Hrsg.): Bern — die Geschichte der Stadt im 19. und 20. Jahrhundert.



10

20

[T 51

25

33
34

35

36

Stadtentwicklung, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur. Bern, 2003, 108-167, hier
118-123.

Togel (wie Anm. 3), 37-53.

Die sechs Direktionen waren: 1. Prasidialabteilung, 2. Polizeidirektion, 3. Finanzdirek-
tion, 4. Baudirektion, 5. Schuldirektion, 6. Armendirektion.

Bahler, Anna: Von der Altstadt in der Aareschlaufe zur Stadtregion. In: Barth, Robert;
Erne, Emil; Luthi, Christian (Hrsg.): Bern - die Geschichte der Stadt im 19. und
20. Jahrhundert. Stadtentwicklung, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur. Bern, 2003,
10-45, hier 16-20; Togel (wie Anm. 3), 106-112.

Togel (wie Anm. 3), 27-34.

Ebenda, 248-252, 257-263.

VB, 1892, 91f.

Tanner (wie Anm. 3), 609-622.

Erne (wie Anm. 8), 127f.; Fritzsche, Bruno: Der Kafigturmkrawall 1893. Destabilisierung im
stadtischen Wachstumsprozess. In: Geschichteder Gegenwart, Festgabe fiir Max Silberschmidt.
Zurich, 1981, 157-178; Stauffer, Peter: 60 Mann und ein Befehl. Der Kafigturmkrawall vom
19. Juni 1893. In: Berner Zeitschrift fur Geschichte und Heimatkunde, Jg. 55 (1993),
203-232; Tanner (wie Anm. 3), 620-622; Gruner, Erich (Hrsg.): Arbeiterschaft und Wirt-
schaft in der Schweiz 1880-1914. Soziale Lage, Organisation und Kdmpfe von Arbeitern
und Unternehmern, politische Organisation und Sozialpolitik. Ziirich. Bd. 3 (1988), 529-536.

7 Wild, Albert; Schmid, Carl Alfred: Vademecum fir Armenpfleger. Zurich, 1902.

Wild, Albert: Das Elberfelder Armenpflege-System. In: Der Armenpfleger, Jg. 1 (1903/04),
41-43,49-53, 57-59, 65-67, hier 58f. Ich danke Sonja Matter fir den Hinweis auf dieses
Zitat.

VB, 1888, 9.

SAB, EO0, Allgemeine Organische Vorschriften fiir die Gemeindeverwaltung der Stadt Bern
1888, Art. 148-153.

Ebenda, Art. 155.

SAB, EO, Reglement fiir die Armenpflege der Stadt Bern vom 1.7.1910, Art. 4. Kanton
Bern: Gesetz iiber das Armenwesen vom 1.7.1857, § 2; Gesetz iiber das Armenwesen vom
28.11.1897, § 2.

Die genauen Zahlen fiir das Jahr 1888: Erwachsene in Selbstpflege: 449; Erwachsene
verkostgeldet: 108; Erwachsene in Anstalten: 328; Kinder in Selbstpflege: 143; Kinder
verkostgeldet: 629; Kinder in Anstalten: 77. Quelle: VB, 1888, 11.

Leuenberger, Marco: Verdingkinder. Geschichte der armenrechtlichen Kinderfiirsorge im
Kanton Bern, 1847-19435. Lizentiatsarbeit Universitat Fribourg, 1991; Schurpf, Markus;
Frehner, Matthias (Hrsg.): Paul Senn, Fotoreporter. Zirich, 2007, 130f.

VB, 1890, 210f.

Ramsauer, Nadia: «Verwahrlost». Kindswegnahmen und die Entstehung der Jugendfiir-
sorge im schweizerischen Sozialstaat 1900-194S5. Ziirich, 2000.

VB, 1890, 9.

Ebenda.

VB, 1893, 253.

VB, 1902, 121; Freudiger, Hans: Die Fiirsorgeanstalt Kiithlewil. In: Statistisches Amt der
Stadt Bern: Vierteljahresberichte, 17 (1943), 87-99.

Vgl. dazu Togel (wie Anm. 3), 191-195, 362.

Einen Uberblick iiber die Entstehung der Arbeitslosenkasse vermittelt der VB, 1893, 4-9;
vgl. auch Togel (wie Anm. 3), 195-205.

Gemeinde Bern: Verhandlungen des Stadtrathes, 1892, Bd. 4, 60-66.

Reichesberg, Naum (Hrsg.): Handworterbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft,
Socialpolitik und Verwaltung. Bern, Bd. 1 (1903), 221.

Degen, Bernhard: Arbeitslosigkeit. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Basel, Bd. 1
(2002), 458-461.

Gemeinde Bern: Verhandlungen des Stadtrathes, 1892, Bd. 4, 112.

257



258

37

38
39
40

41

43

44

48
49

50

51

53

54

55

56

Ebenda, 123-132. Die urspriinglich vorgeschlagene Beschrankung der Versicherung auf
die Gruppe der Handlanger lehnte der Stadtrat ab, weil man fiirchtete, dass davon
Wassilieff und seine Arbeiterunion politisch profitieren konnten.

VB, 1893, 15.

Togel (wie Anm. 3), 205.

In seinem «Vortrag an den Stadtrat uber die Abhulfe gegen Wohnungsnot» vom 13.11.1889
stellte der Gemeinderat fest: «[...] haufiger werden die Fille, in denen auf der Stadtpolizei,
auf der Armendirektion, bei den Quartieraufsehern u.s.w. Familien sich melden, welche keine
Unterkunft finden. Scheunen, Speicher, Estriche, Raume, welche sich gar nicht zu Wohnungen
eignen, werden voruibergehend benutzt und ganze Familien tbernachten im Bremgartenwald.
Wenn aber einmal die Kalte eintritt, werden wir mit einer Nothlage zu kimpfen haben,
welche sehr schwierige Verhaltnisse herbeifiithren konnte, wenn nicht unverzuglich fur Ab-
hiilfe gesorgt wird.» Gemeinde Bern: Verhandlungen des Stadtrathes, 1889, Bd. 4, 45f.
Nepfer, Matthias: Die Wohnungsfrage in der Stadt Bern 1888-1950. Regulierung des
Wohnverhaltens durch sozialen Wohnungsbau? Lizentiatsarbeit, Historisches Institut der
Universitat Bern, 1996, 32; Togel (wie Anm. 3), 208-210.

2 Bahler (wie Anm. 11), 24f.; Lasche, Adolf: Die Erstellung billiger Wohnungen durch

die Gemeinde Bern. In: Zeitschrift fiir Schweizerische Statistik, Jg. 30 (1894), 193-214;
Landolt, Carl: Zur Wohnungsfrage. Bern, 1897; Nepfer (wie Anm. 41), 32-39.
Gemeinde Bern: Verhandlungen des Stadtrathes, 1889, Bd. 4, 58, Protokoll der Sitzung
vom 15.11.1889.

Gemeinde Bern: Verhandlungen des Stadtrathes, 1890, Bd. 3, 115f., Vortrag an den Stadt-
rath betreffend die Projekte fiir die Errichtung billiger Wohnungen durch die Stadt Bern,
16.8.1890.

Gemeinde Bern: Verhandlungen des Stadtrathes, 1890, Bd. 4, 17f., Vortrag an den Stadt-
rath vom 23.10.1890.

Ebenda, 16.

Koller, Barbara: «Gesundes Wohnen». Ein Konstrukt zur Vermirttlung biirgerlicher Werte
und Verhaltensnormen und seine praktische Umsetzung in der Deutschschweiz, 1880-1940.
Zurich, 1995; Fritzsche, Bruno: Der Transport burgerlicher Werte uber die Architektur.
Anmerkungen zum Arbeiterwohnungsbau. In: Aarburg, Hans-Peter von; Oester, Kathrin
(Hrsg.): Wohnen. Zur Dialektik von Intimitit und Offentlichkeit. Diskussionsbeitrige zum
Thema Wohnen. Freiburg, 1990 (Studia ethnographica friburgensia, Bd. 16), 17-34.

Vgl. dazu Togel (wie Anm. 3), 212-215.

Kurt Demme. In: Jahresbericht des Gemeinniitzigen Vereins der Stadt Bern, 1893, zitiert
nach Togel (wie Anm. 3), 215f. Vgl. Demme, Kurt: Die humanitaren und gemeinnitzigen
Bestrebungen und Anstalten im Kanton Bern. 2. Aufl. Bern, 1905.

Togel (wie Anm. 3), 217.

Ebenda, 218-223.

Vgl. Schnegg, Brigitte: Armut und Geschlecht. In: Head, Anne-Lise; Schnegg, Brigitte
(Hrsg.): Armut in der Schweiz (17.-19. Jh.). Zirich, 1989, 9-17.

Landolt, Carl: Die Wohnungs-Enquéte in der Stadt Bern vom 17. Februar bis 11. Mirz
1896. Bern, 1899.

Gemeinde Bern: Verhandlungen des Stadtrathes, 1899, Bd. 2, Vortrag der Stiadtischen
Polizeidirektion an den Gemeinderat iiber die Errichtung eines stadtischen statistischen
Amtes, 16.6.1899, 5-9.

Die Schaffung eines statistischen Amts lehnten die Berner Stimmbiirger am 17.12.1899
wuchtig ab. Es sollte fast 20 Jahre dauern, bis das Anliegen realisiert werden konnte und
das Statistische Amt der Stadt Bern am 1.1.1918 seine Tatigkeit aufnahm. Vgl. 75 Jahre
Amt fir Statistik der Stadt Bern, 1918-1993. Bern, 1993, 39.

Vgl. Pfister, Christian: Im Strom der Modernisierung. Bevolkerung, Wirtschaft und Um-
welt, 1700-1914. Bern, 1995 (Geschichte des Kantons Bern seit 1798, Bd. 4) (Archiv des
Historischen Vereins des Kantons Bern, 78), 256f.; Barth/Erne/Luthi (wie Anm. 8),21-235,
76f., 126-131.



	Armutsbekämpfung durch Sozialreform : gesellschaftlicher Wandel und sozialpolitische Modernisierung Ende des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Stadt Bern

